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Christophorus-Werk Lingen e. V. 
Das Christophorus-Werk Lingen e. V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich dem christlichen 
und gesellschaftlichen Auftrag verpflichtet hat. Im Einklang mit dem Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz (LkSG) verpflichten wir uns, in Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten und 
Geschäftspartnern sicherzustellen, dass Menschenrechte und Umweltstandards geachtet und 
gefördert werden. 
 
1. Leitbild des Christophorus-Werk Lingen e. V. 
Geprägt durch den christlichen Glauben begleiten wir Menschen mit Unterstützungsbedarf 
auf ihrem Weg in ein möglichst selbstbestimmtes Leben und unterstützen ihre Anliegen  
innerhalb unserer Gesellschaft. Die Menschen mit Unterstützungsbedarf, die in unseren 
Diensten und Einrichtungen betreut und gefördert werden, beauftragen uns in ihrer Würde 
als Person zu unserer Arbeit mit ihnen. Sie sind unsere Partner im gemeinschaftlichen  
Handeln. Dieses Leitbild prägt auch unser Engagement in der Lieferkette. Wir stellen sicher, 
dass soziale und ökologische Standards eingehalten und gestärkt werden. 
 
2. Geltungsbereich 
Diese Grundsatzerklärung gilt für alle Tätigkeitsbereiche des Christophorus-Werkes Lingen  
e. V. Sie findet Anwendung im In- und Ausland. Sie umfasst alle Lieferanten sowie Ge-
schäftspartner, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir erwarten von allen, dass sie die in die-
ser Erklärung definierten Grundsätze einhalten. Die Einhaltung dieser Standards ist für uns  
verbindlich und wird regelmäßig überprüft. 
 
3. Risikomanagement 
Zur Sicherstellung der Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes haben wir ein 
Risikomanagement-System eingeführt. Dieses erkennt und bewertet Risiken innerhalb  
unserer Lieferkette in Bezug auf menschenrechtliche und umweltbezogene Verstöße. Wir 
führen regelmäßige Überprüfungen durch, um eventuelle Risiken zu erkennen und  
geeignete Maßnahmen zur Risikominimierung umzusetzen. Um einen kontinuierlichen  
Verbesserungsprozess voran zu treiben, ist es uns wichtig im ständigen Kontakt zu unseren 
Lieferanten zu stehen. 
 
4. Verbot von Kinderarbeit 
Wir lehnen jede Form von Kinderarbeit ab und verpflichten uns, nur mit Lieferanten  
zusammenzuarbeiten, die nachweislich keine Kinderarbeit einsetzen. Dies betrifft jede Form 
wirtschaftlicher Ausbeutung von Kindern. Um sicherzustellen, dass keine Minderjährigen  
gefährliche Arbeiten durchführen, überprüfen wir regelmäßig das Alter der Mitarbeitenden.  
Bei Hinweisen auf unrechtmäßige Kinderarbeit bei unseren Lieferanten werden wir Überprü-
fung durchführen. Wir erwarten zeitnahe Umsetzung der Abhilfe. 
 
5. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass Standards in der Arbeitssicherheit und im  
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Gesundheitsschutz geklärt sind. Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen sind die Grund-
lage, um das Wohl der Mitarbeitenden zu schützen und evtl. Risiken zu verkleinern. Die  
regelmäßige Überprüfung von Sicherheitsmaßnahmen, sowie das Bereitstellen von angemes-
senen Schutzvorkehrungen sind für uns unumgänglich. Es ist sichergestellt, dass keine  
Mitarbeitenden unter gefährlichen Bedingungen oder mit gesundheitsschädlichen Materia-
lien arbeiten. 
 
6. Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen 
Die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen sind für Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmer unverzichtbare Grundrechte. Wir arbeiten ausschließlich mit  

Lieferanten zusammen, die diese Rechte respektieren und die Bildung von Gewerkschaften 
sowie Kollektivverhandlungen aktiv unterstützen. Jegliche Form der Bevorzugung oder  

Benachteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgrund ihrer gewerkschaftlichen 
Zugehörigkeit wird nicht toleriert. 

 

7. Angemessener Lohn 
Unsere Lieferanten sind verpflichtet, allen Mitarbeitenden mindestens den gesetzlichen oder 
tariflichen Mindestlohn zu zahlen. Damit stellen wir sicher, dass alle Menschen in der Liefer-
kette ein menschenwürdiges Leben führen können. Kürzungen des Lohns, die unter den 
Mindestlohn fallen, werden nicht toleriert. 

 

8. Verbot von Zwangsräumungen 
Das Christophorus-Werk Lingen e. V. akzeptiert keine Zwangsräumungen, die ohne eine  

gerechte und rechtmäßige Entschädigung erfolgt. Wir treten dafür ein, dass Wohn- und  
Eigentumsrechte respektiert werden und keine Praktiken angewendet werden, die gegen die 
Menschenrechte verstoßen und zur Vertreibung von Gemeinschaften führen. Unser Eintreten 
umfasst den verantwortungsvollen Umgang mit Landnutzung sowie den Schutz der Rechte 
von Gemeinschaften, die auf solche Bestände angewiesen sind. 

 

9. Beauftragung von Sicherheitsunternehmen 
Sofern Sicherheitsunternehmen zur Gewährleistung der Sicherheit auf dem Gelände unserer 
Lieferanten erforderlich sind, erwarten wir, dass diese Unternehmen einvernehmlich mit den 
Menschenrechten handeln. Unterdrückung und Missbrauch werden nicht akzeptiert. Die  
Sicherheitskräfte müssen über die erforderliche Ausbildung sowie über ethische Verhaltens-
richtlinien verfügen. Die Menschenrechtsstandards müssen sichergestellt sein. 
 
10. Vermeidung schädlicher Boden-, Wasser- und Luftverschmutzung 
Umweltschutzmaßnahmen sind wichtiges Anliegen des Christophorus-Werk Lingen e. V. Wir 
erwarten von unseren Lieferanten, dass Maßnahmen zur Vermeidung von Umweltver-
schmutzung ergriffen werden. Besonders wichtig ist die Vermeidung von Boden-, Wasser- 
und Luftverschmutzung. Unser Ziel ist die Einhaltung aller Umweltstandards sowie die Mini-
mierung negativer Umweltauswirkungen. 
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11. Abhilfe und Beschwerdemechanismen 
Zur Sicherstellung der Einhaltung menschenrechtlicher und umweltbezogener Standards in 
unserer Lieferkette haben wir transparente und zugängliche Beschwerdemechanismen ein-
gesetzt. Diese Maßnahmen stehen sowohl Mitarbeitenden als auch Lieferanten zur Verfü-
gung, um mutmaßliche Verstöße gegen die in dieser Erklärung festgelegten Prinzipien zu 
melden. 
 
Die Bearbeitung von Beschwerden erfolgt zeitnah, fair und vertraulich. Bei Verstößen werden 
wir angemessene Abhilfemaßnahmen, wie Untersuchungen und Korrekturmaßnahmen bis 
hin zur Beendigung der Geschäftsbeziehungen durchführen. 
Alle betroffenen Parteien werden über den Fortschritt und die Ergebnisse informiert. Wir  
verfolgen das Ziel, sowohl Prävention als auch die Behebung von Menschenrechts- und  
Umweltverstößen zu gewährleisten. 
 
Fazit 
Das Christophorus-Werk Lingen e. V. ist sich seiner Verantwortung bewusst, die Einhaltung 
menschenrechtlicher und ökologischer Standards in der gesamten Lieferkette gerecht zu 
werden. Wir erwarten von unseren Lieferanten und Partnern die volle Unterstützung und  
Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass alle genannten Prinzipien gewahrt werden. Nur 
gemeinsam können wir eine gerechte und nachhaltige Zukunft für alle Menschen gestalten. 


